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1. Einleitung 

Der Fachbereich Europa wurde gebeten, die Fristen in den Gesetzgebungsverfahren der Europäi-
schen Union darzustellen. Das Rechtssystem der Europäischen Union kennt das ordentliche Ge-
setzgebungsverfahren (dazu im Folgenden unter Ziff 2.) sowie besondere Gesetzgebungsverfahren 
(dazu im Folgenden unter Ziff. 3.).1 

2. Ordentliches Gesetzgebungsverfahren  

Das ordentliche Gesetzgebungsverfahren ist das zentrale Rechtsetzungsverfahren der Europäi-
schen Union.2 Es ist in den Art. 289 Abs. 1, 294 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäi-
schen Union (AEUV) geregelt. Gemäß Art. 289 Abs. 1 AEUV besteht das ordentliche Gesetzge-
bungsverfahren in der gemeinsamen Annahme einer Verordnung, einer Richtlinie oder eines Be-
schlusses durch das Europäische Parlament und den Rat auf Vorschlag der Europäischen Kom-
mission (Kommission). Durch diese Vorgehensweise werden die supranationale Initiative der 
Kommission und die demokratische Legitimation der im Rat vertretenen Mitgliedsstaaten sowie 
des Europäischen Parlaments zusammengeführt.3 

Im ordentlichen Gesetzgebungsverfahren kommt der Kommission ein „weitgehendes Initiativmo-
nopol“ zu.4 Sie leitet das Verfahren ein, indem sie dem Europäischen Parlament und dem Rat ei-
nen Vorschlag unterbreitet, Art. 294 Abs.2 AEUV. In dem Zeitpunkt, in welchem die Kommis-
sion das Europäische Parlament und den Rat über die Gesetzesinitiative informiert, leitet sie den 
Vorschlag auch den nationalen Parlamenten zu.5 Diese können in acht Wochen Zweifel daran äu-
ßern, ob der Vorschlag in Einklang mit dem Subsidiaritätsprinzip steht, woraufhin die Kommis-
sion ihren Vorschlag aufrechterhalten, ändern oder zurückziehen kann.6 

Im Anschluss an den Vorschlag der Kommission besteht das Verfahren aus bis zu drei Lesungen 
in Parlament und Rat sowie einem Vermittlungsverfahren vor der dritten Lesung.7 Gemäß 
Art. 293 Abs. 2 AEUV hat die Kommission die Möglichkeit, ihren Vorschlag bis zum Beschluss 

                                     

1 Der Begriff des besonderen Gesetzgebungsverfahrens in Art. 289 Abs.2 AEUV umfasst mehrere verschiedene 
Verfahrensarten, vgl. Kotzur, in: Geiger/Khan/Kotzur/Kirchmair, EUV/AEUV, Art. 289 AEUV, Rn. 4.  

2 Krajewski/Rösslein, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der Europäischen Union, 80. EL August 2023, 
Art. 294 AEUV, Rn. 7. 

3 Ruffert, in: Calliess/Ruffert, EUV/AEUV, 6. Aufl. 2022, Art. 289 AEUV, Rn. 2. 

4 Kotzur, in: Geiger/Khan/Kotzur/Kirchmair, EUV/AEUV, 7. Aufl. 2023, Art. 294 AEUV, Rn. 5. 

5 Kluth, in: Calliess/Ruffert, EUV/AEUV, 6. Aufl. 2022, Art. 294 AEUV, Rn. 13. 

6 Kluth, in: Calliess/Ruffert, EUV/AEUV, 6. Aufl. 2022, Art. 294 AEUV, Rn. 13. 

7 Krajewski/Rösslein, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der Europäischen Union, 80. EL August 2023, Art. 
294 AEUV, Rn. 13. 
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des Rates zu ändern. Mit diesem Änderungsrecht kann die Kommission gegebenenfalls zur Annä-
herung der Standpunkte von Parlament und Rat beitragen.8 

2.1. Erste Lesung 

Die erste Lesung ist in Art. 294 Abs. 3-6 AEUV sowie in Art. 59 ff. der Geschäftsordnung des Eu-
ropäischen Parlaments (GOEP) geregelt. Der Kommissionsvorschlag wird zunächst vom Parla-
ment in erster Lesung behandelt. In dieser stehen dem Parlament verschiedene Entscheidungs-
möglichkeiten zur Verfügung. Umstritten ist, ob das Parlament den Vorschlag bereits in der ers-
ten Lesung endgültig ablehnen und dadurch das Gesetzgebungsverfahren beenden kann.9. In Aus-
nahmefällen  nimmt das Parlament ein solches Recht für sich in Anspruch.10 Um schonend vor-
zugehen, fordert der Präsident bei einem Vorschlag, der nicht die erforderliche Anzahl an Stim-
men erreicht, stets zunächst die Kommission auf ihren Vorschlag zurückzunehmen, Art. 59 
Abs. 2 UAbs. 2 GOEP. Nur dann, wenn die Kommission dieser Forderung nicht nachkommt, er-
klärt der Parlamentspräsident gemäß Art. 59 Abs. 2 UAbs. 3 GOEP die erste Lesung des Parla-
ments für beendet, sodass das Rechtsetzungsverfahren in diesem Fall scheitert.11 

Daneben kann das Parlament den Vorschlag billigen oder Abänderungen vornehmen, Art. 59 
Abs. 1 GOEP. In diesen beiden Fällen wird der Standpunkt des Parlaments dem Rat übermittelt, 
Art. 294 Abs. 3 AEUV. Für Ermittlung und Abgabe seines Standpunktes in der ersten Lesung ist 
das Parlament an keine Fristen gebunden.12  

Nachdem das Parlament seinen Standpunkt übermittelt hat, erfolgt die erste Lesung im Rat.13 Um 
das Verfahren zu beschleunigen, beginnt der Rat in der Praxis jedoch nicht erst nach Erhalt des 

                                     

8 Saurer, in: Pechstein/Nowak/Häde, Frankfurter Kommentar EUV/GRC/AEUV, 2. Aufl. 2023, Art. 294 AEUV, Rn. 
25;  

9 Vgl. Saurer, in: Pechstein/Nowak/Häde, Frankfurter Kommentar EUV/GRC/AEUV, 2. Aufl. 2023, Art. 294 
AEUV, Rn. 21. Art. 294 Abs. 3-6 AEUV sehen ein solches Recht nicht ausdrücklich vor. Hingegen ist ein Ableh-
nungsrecht des Parlaments in Art. 294 Abs. 7 b) AEUV für die zweite Lesung vorgesehen. Folglich spricht die 
Systematik der Vorschrift dagegen, dass das Parlament das Gesetzgebungsverfahren bereits in der ersten Lesung 
beenden kann, vgl. dazu auch Krajewski/Rösslein, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der Europäischen 
Union, 80. EL August 2023, Art. 294 AEUV, Rn. 26. 

10 Saurer, in: Pechstein/Nowak/Häde, Frankfurter Kommentar EUV/GRC/AEUV, 2. Aufl. 2023, Art. 294 AEUV, Rn. 
21. 

11 Kluth, in: Calliess/Ruffert, EUV/AEUV, 6. Aufl. 2022, Art. 294 AEUV, Rn. 17. 

12 Krajewski/Rösslein, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der Europäischen Union, 80. EL August 2023, Art. 
294 AEUV, Rn. 26. 

13 Kluth, in: Calliess/Ruffert, EUV/AEUV, 6. Aufl. 2022, Art. 294 AEUV, Rn. 17. 
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Standpunktes des Parlaments, sondern bereits mit Zugang des Kommissionsvorschlages mit sei-
nen Beratungen.14 Dennoch darf die erste Lesung im Rat erst nach einer angemessenen Auseinan-
dersetzung mit den Argumenten des Parlaments abgeschlossen werden.15 In erster Lesung kann 
der Rat den vorgeschlagenen Rechtsakt gemäß Art. 294 Abs. 4 AEUV erlassen. Weiter kann der 
Rat selbst Abänderungen an dem bestehenden Vorschlag vornehmen.16 In letzterem Fall legt der 
Rat gemäß Art. 294 Abs. 5 AEUV einen eigenen Standpunkt fest und übermittelt diesen dem Par-
lament. Überdies unterrichtet der Rat das Parlament in allen Einzelheiten über die Gründe aus 
denen er einen eigenen Standpunkt festgelegt hat, Art. 294 Abs. 6 AEUV. Auch der Rat ist in der 
ersten Lesung an keine Fristen gebunden.17  

In der Praxis werden die Vorgaben des Art. 294 AEUV zunehmend durch ein System der infor-
mellen interinstitutionellen Kommunikation zwischen Kommission, Rat und Europäischem Par-
lament die sogenannten „Triloge“ überlagert.18 Diese außerhalb des eigentlichen Gesetzgebungs-
verfahrens stattfindenden informellen Verhandlungen werden mit dem Ziel durchgeführt die 
Chancen auf eine Einigung im Stadium der ersten Lesung zu erhöhen.19 

2.2. Zweite Lesung 

Die zweite Lesung ist in Art. 294 Abs. 7-9 AEUV sowie in Art. 63 ff. GOEP geregelt. Hat der Rat in 
der ersten Lesung einen eigenen Standpunkt beschlossen, so befasst sich das Parlament mit die-
sem in zweiter Lesung.20 In der zweiten Lesung hat das Parlament drei Entscheidungsmöglichkei-
ten, Art. 294 Abs. 7 AEUV. Anders als in erster Lesung ist es nunmehr an eine Frist von drei Mo-
naten gebunden. Diese Frist kann gemäß Art. 294 Abs. 14 AEUV auf Initiative des Parlaments, 
ohne dass es der Zustimmung des Rates bedürfte, um maximal einen Monat verlängert werden. 
Eine Fristverlängerung soll nach der Erklärung 34 zum Amsterdamer Vertrag jedoch nur in den 
Fällen erfolgen, in denen dies unbedingt erforderlich ist.21 

                                     

14 Krajewski/Rösslein, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der Europäischen Union, 80. EL August 2023, 
Art. 294 AEUV, Rn. 33. 

15 Gellermann, in: Streinz, EUV/AEUV, 3. Aufl. 2018, Art. 294 AEUV, Rn. 18. 

16 Gellermann, in: Streinz, EUV/AEUV, 3. Aufl. 2018, Art. 294 AEUV, Rn. 21. 

17 Krajewski/Rösslein, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der Europäischen Union, 80. EL August 2023, 
Art. 294 AEUV, Rn. 32. 

18 Saurer, in: Pechstein/Nowak/Häde, Frankfurter Kommentar EUV/GRC/AEUV, 2. Aufl. 2023, Art. 294 AEUV, Rn. 
32. 

19 Krajewski/Rösslein, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der Europäischen Union, 80. EL August 2023, 
Art. 294 AEUV, Rn. 38. 

20 Kotzur, in: Geiger/Khan/Kotzur/Kirchmair, EUV/AEUV, 7. Aufl. 2023, Art. 294 AEUV, Rn. 7.  

21 Erklärung 34 zum Vertrag von Amsterdam, ABl. 1997 C 340, 137; vgl. dazu Krajewski/Rösslein, in: 
Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der Europäischen Union, 80. EL August 2023, Art. 294 AEUV, Rn. 46. 
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Die Frist beginnt mit der Übermittlung des Standpunktes des Rates, Art. 294 Abs. 7 AEUV. Über 
die Frage, wann diese als erfolgt anzusehen ist, vertreten Parlament und Rat unterschiedliche An-
sichten.22 Nach Meinung des Parlaments tritt die Übermittlung mit der Bekanntgabe des Stand-
punktes des Rates im Plenum des Parlaments durch den Präsidenten ein.23 Dies hat das Parla-
ment in der eigenen Geschäftsordnung statuiert, Art. 63 Abs. 1 GOEP. Auf diesem Weg soll ver-
hindert werden, dass der Rat eigenständig den Fristlauf auslösen kann. Gegen diese Auslegung 
des Begriffs der Übermittlung wird im Schrifttum auf den Wortlaut des Art. 294 Abs. 5 AEUV 
verwiesen. Dieser lasse das Erfordernis einer Beteiligung des Parlaments für die Übermittlung 
nicht erkennen. Für die Übermittlung genügt nach dieser Ansicht der vollständige Erhalt des 
Standpunktes des Rates und aller ihn begleitenden Dokumente.24 Eine abschließende Beurteilung 
der Frage kann nur der EuGH vornehmen. 

Innerhalb der Frist von drei Monaten kann das Parlament den Standpunkt des Rates billigen bzw. 
sich nicht dazu äußern, was zur Folge hat, dass der Rechtsakt als erlassen gilt, Art. 294 Abs. 7 a) 
AEUV. Auch kann es eine Ablehnung aussprechen, sodass der Rechtsakt nicht erlassen wird, 
Art. 294 Abs. 7 b) AEUV. Darüber hinaus kann das Parlament Abänderungen vom Standpunkt 
des Rates vorschlagen, Art. 294 Abs. 7 c) AEUV. Im letzteren Fall wird die geänderte Fassung Rat 
und Kommission zugeleitet. Die Kommission hat zu den Abänderungen Stellung zu beziehen. 
Jedoch hat sie sich gegenüber dem Parlament dazu verpflichtet, dessen Abänderungen „weitest-
gehend zu berücksichtigen“.25 Für die Abgabe der Stellungnahme ist die Kommission zwar an 
keine Frist gebunden, sollte sie aber bis Abschluss der zweiten Lesung im Rat nicht reagieren, so 
kann ihre Zustimmung vermutet werden.26 

Hat das Parlament Abänderungen vorgeschlagen, folgt die zweite Lesung im Rat, Art. 294 Abs. 8 
AEUV. Auch der Rat ist in zweiter Lesung an eine Frist von drei Monaten gebunden, welche er 
selbstständig um maximal einen Monat verlängern kann, Art. 294 Abs. 8, 14 AEUV.27  

Billigt der Rat die Abänderungen des Parlaments, so gilt der betreffende Rechtsakt als erlassen, 
Art. 294 Abs. 8 a) AEUV. Anders als das Parlament muss der Rat eine ausdrückliche Billigung 
aussprechen, die Frist verstreichen zu lassen genügt nicht. Im gegenteiligen Fall beruft der Präsi-
dent des Rates im Einvernehmen mit dem Präsidenten des Parlaments binnen einer Frist von 
sechs Wochen den Vermittlungsausschuss ein, Art. 294 Abs. 8 b) AEUV. Diese Frist kann gemäß 

                                     

22 Krajewski/Rösslein, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der Europäischen Union, 80. EL August 2023, 
Art. 294 AEUV, Rn. 47. 

23 Saurer, in: Pechstein/Nowak/Häde, Frankfurter Kommentar EUV/GRC/AEUV, 2. Aufl. 2023, Art. 294 AEUV, 
Rn. 38. 

24 Vgl. zu diesem Streitstand: Krajewski/Rösslein, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der Europäischen Union, 
80. EL August 2023, Art. 294 AEUV, Rn. 47. 

25 Rahmenvereinbarung über die Beziehungen zwischen dem Europäischen Parlament und der Europäischen 
Kommission, ABl. L 304, 20. November 2010, S. 47 (Rn. 37). 

26 Krajewski/Rösslein, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der Europäischen Union, 80. EL August 2023, Art. 
294 AEUV, Rn. 53. 

27  Siehe auch dazu oben unter Fn. 21. 
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Art. 294 Abs. 14 AEUV um maximal zwei Wochen verlängert werden. Die Zeit bis zur Einberu-
fung des Vermittlungsausschusses wird von den Organen für weitere Triloge genutzt.28 

2.3. Vermittlungsverfahren und dritte Lesung 

Das Vermittlungsverfahren ist in Art. 294 Abs. 10- 12 AEUV sowie in Art. 75 ff. GOEP geregelt. 
Der Vermittlungsausschuss setzt sich aus Mitgliedern des Rates bzw. dessen Vertretern und 
ebenso vielen das Parlament vertretenden Mitgliedern zusammen. Die Rolle des Vermittlers 
kommt der Kommission zu.29 Das Vermittlungsverfahren bietet die letzte Gelegenheit, um zu ei-
ner Einigung über den Rechtsakt zu kommen.30 

Binnen einer Frist von sechs Wochen nach Einberufung soll auf Grundlage der Standpunkte aus 
der zweiten Lesung eine Einigung über einen gemeinsamen Entwurf erzielt werden. Auch diese 
Frist kann um zwei Wochen verlängert werden, Art. 294 Abs. 14 AEUV. Gelingt innerhalb der 
Frist kein Übereinkommen, so gilt der Rechtsakt als nicht erlassen, Art. 294 Abs. 12 AEUV. In 
diesem Fall ist das Rechtsetzungsverfahren endgültig gescheitert.31 

Billigt der Vermittlungsausschuss hingegen rechtzeitig einen Entwurf, so folgt die dritte Lesung, 
welche in Art. 294 Abs. 13 AEUV sowie in Art. 75 ff. GOEP geregelt ist. Parlament und Rat verfü-
gen ab dem Zeitpunkt der Einigung im Vermittlungsausschuss über eine Frist von sechs Wochen, 
um den Rechtsakt entsprechend dem Entwurf des Vermittlungsausschusses zu erlassen. Die Frist 
kann gemäß Art. 294 Abs. 14 AEUV um zwei Wochen verlängert werden. In der dritten Lesung 
haben Rat und Parlament bezüglich des Rechtsakts keine Änderungsbefugnis.32 Es besteht ledig-
lich die Möglichkeit, den gemeinsamen Entwurf des Vermittlungsausschusses zu bestätigen oder 
abzulehnen.33 

2.4. Verfahrensabschluss 

Haben Parlament und Rat einen Rechtsakt im ordentlichen Gesetzgebungsverfahren erlassen, so 
wird der Text von den Präsidenten und Generalsekretären der beiden Organe unterzeichnet und 

                                     

28 Kluth, in: Calliess/Ruffert, EUV/AEUV, 6. Aufl. 2022, Art. 294 AEUV, Rn. 23. 

29 Kluth, in: Calliess/Ruffert, EUV/AEUV, 6. Aufl. 2022, Art. 294 AEUV, Rn. 22. 

30 Krajewski/Rösslein, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der Europäischen Union, 80. EL August 2023, Art. 
294 AEUV, Rn. 57. 

31 Classen/Nettesheim, in: Oppermann/Classen/Nettesheim, Europarecht, 9. Aufl. 2021, § 11, Rn. 70. 

32 Epping, in: Vedder/Heintschel von Heinegg, Europäisches Unionsrecht, 2. Aufl. 2018, Art. 294 AEUV, Rn. 25. 

33 Gellermann, in: Streinz, EUV/AEUV, 3. Aufl. 2018, Art. 294 AEUV. Rn. 33. 
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grundsätzlich binnen eines Monats, zumindest aber so schnell wie möglich im Amtsblatt veröf-
fentlicht.34 

3. Besondere Gesetzgebungsverfahren 

Neben dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren sieht der AEUV besondere Gesetzgebungsver-
fahren vor, Art. 289 Abs. 2 AEUV.35 Um ein besonderes Gesetzgebungsverfahren handelt es sich 
immer nur dann, wenn es in der jeweiligen Vertragsvorschrift als solches bezeichnet wird.36 Ins-
gesamt enthält der AEUV 36 Rechtsgrundlagen für Gesetzgebungsakte, die besondere Gesetzge-
bungsverfahren vorschreiben.37 Art. 289 Abs. 2 AEUV enthält nur eine abstrakte Definition, wäh-
rend die genauen Verfahrensvorgaben in den jeweiligen Rechtsgrundlagen statuiert werden.38 
Auch in den besonderen Gesetzgebungsverfahren liegt das Initiativrecht grundsätzlich bei der 
Kommission.39 Jedoch sind Rat oder Parlament unter Beteiligung des jeweils anderen Organs 
grundsätzlich alleiniges Entscheidungsorgan.40  

Im Folgenden soll überblicksartig auf einzelne besondere Gesetzgebungsverfahren eingegangen 
werden. Der Großteil der Rechtsgrundlagen für besondere Gesetzgebungsverfahren entspricht den 
früheren Verfahren41 der Anhörung (dazu im Folgenden unter Ziff. 3.1.) oder der Zustimmung 
des Parlaments (dazu im Folgenden unter Ziff. 3.2.).42 In diesen Verfahren beschließt der Rat ein-

                                     

34 Krajewski/Rösslein, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der Europäischen Union, 80. EL August 2023, Art. 
294 AEUV, Rn. 77. 

35 Der Begriff des besonderen Gesetzgebungsverfahrens in Art. 289 Abs.2 AEUV umfasst mehrere verschiedene 
Verfahrensarten, vgl. Kotzur, in: Geiger/Khan/Kotzur/Kirchmair, EUV/AEUV, Art. 289 AEUV, Rn. 4. 

36 Gellermann, in: Streinz, EUV/AEUV, 3. Aufl. 2018, Art. 289 AEUV, Rn. 4. 

37 Krajewski/Rösslein, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der Europäischen Union, 80. EL August 2023, Art. 
289 AEUV, Rn. 53. 

38 Kotzur, in: Geiger/Khan/Kotzur/Kirchmair, EUV/AEUV, 7. Aufl. 2023, Art. 289 AEUV, Rn. 4. 

39 Classen/Nettesheim, in: Oppermann/Classen/Nettesheim, Europarecht, 9. Aufl. 2021, § 11, Rn. 74. 

40 Krajewski/Rösslein, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der Europäischen Union, 80. EL August 2023, 
Art. 289 AEUV, Rn. 49. 

41 Im besonderen Gesetzgebungsverfahren setzen sich die Rechtsetzungsverfahren des Anhörungs- und Zustim-
mungsverfahrens fort, die bereits vor dem Vertrag von Maastricht bestanden und durch die Schaffung des or-
dentlichen Gesetzgebungsverfahrens teilweise überkommen wurden, vgl. Vedder, in: Vedder/Heintschel von 
Heinegg, Europäisches Unionsrecht, 2. Aufl. 2018, Art. 289 AEUV, Rn. 3. 

42 Kotzur, in: Geiger/Khan/Kotzur/Kirchmair, EUV/AEUV, 7. Aufl. 2023, Art. 289 AEUV, Rn. 4. 
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stimmig oder mit qualifizierter Mehrheit, nachdem das Parlament angehört wurde oder seine Zu-
stimmung erteilt hat.43 Grund für die starke Stellung des Rates in diesen Verfahren ist nach An-
sicht im Schrifttum regelmäßig, dass die Mitgliedstaaten die Gesetzgebung in einem politisch o-
der kulturell besonders sensiblen Bereich nicht dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren über-
antworten wollen.44 

Zusätzlich gibt es Verfahren, in denen das Parlament mit Zustimmung des Rates beschließt (dazu 
im Folgenden unter Ziff. 3.3.), sowie das einzige besondere Gesetzgebungsverfahren in welchem 
Rat und Parlament gemeinsam als Gesetzgeber fungieren: Die Aufstellung des Jahreshaushalts-
plans gemäß Art. 314 AEUV (dazu im Folgenden unter Ziff. 3.4.).45 

3.1. Verfahren der Anhörung des Parlaments 

Für das Anhörungsverfahren wurden in Art. 80 ff. GOEP spezifische Regelungen geschaffen. Für 
die Abgabe einer Stellungnahme im Anhörungsverfahren ist das Parlament an keine Fristen ge-
bunden. Jedoch kann der Rat die Beschlussfassung ohne vorherige Kenntnisnahme der Ansicht 
des Parlaments durchführen, falls dieses seine Stellungnahme unter Verletzung des Grundsatzes 
der loyalen Zusammenarbeit unverhältnismäßig lange hinauszögert.46 

Ein besonderes Gesetzgebungsverfahren in der Form eines Anhörungsverfahrens, das besondere 
Fristen vorsehen kann, ist für die Polizeiliche Zusammenarbeit in Art. 87 Abs. 3 AEUV geregelt. 
Erreicht der Rat in diesem Verfahren nicht die für einen Rechtsakt erforderliche Einstimmigkeit, 
kann eine Gruppe von mindestens neun Mitgliedstaaten beantragen, dass der Europäische Rat 
mit dem Entwurf von Maßnahmen befasst wird, Art. 87 Abs. 3 UAbs. 2 Satz 1 AEUV. Sodann 
wird das Verfahren im Rat ausgesetzt, Art. 87 Abs. 3 UAbs. 2 Satz 2 AEUV. Gelangen Rat und Eu-
ropäischer Rat in einer Aussprache zu einem Einvernehmen, ist der Entwurf binnen einer Frist 
von 4 Monaten an den Rat zur Annahme zurückzuverweisen, Art. 87 Abs. 3 UAbs. 2 Satz 3 
AEUV. Sollte kein Einvernehmen erzielt werden, neun Mitgliedstaaten aber eine verstärkte Zu-
sammenarbeit auf Grundlage des betreffenden Entwurfs von Maßnahmen begründen wollen, so 
teilen diese dies binnen einer Frist von ebenfalls vier Monaten dem Parlament, dem Rat und der 
Kommission mit, Art. 87 Abs. 3 UAbs. 3 Satz 1 AEUV. Eine Ermächtigung zur verstärkten Zusam-
menarbeit gilt sodann als erteilt, Art. 87 Abs. 3 UAbs. 3 Satz 2 AEUV.  

                                     

43 Nicht jedes Anhörungs- /Zustimmungsverfahren ist ein besonderes Gesetzgebungsverfahren. Diese Eigenschaft 
weisen nur solche Verfahren auf die ausdrücklich als besonderes Gesetzgebungsverfahren bezeichnet werden, 
vgl. Krajewski/Rösslein, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der Europäischen Union, 80. EL August 2023, 
Art. 289 AEUV, Rn. 60. 

44  Saurer, in: Pechstein/Nowak/Häde, Frankfurter Kommentar EUV/GRC/AEUV, 2. Aufl. 2023, Art. 289 AEUV, 
Rn. 28. 

45 Krajewski/Rösslein, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der Europäischen Union, 80. EL August 2023, 
Art. 289 AEUV, Rn. 49. 

46 Krajewski/Rösslein, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der Europäischen Union, 80. EL August 2023, 
Art. 289 AEUV, Rn. 57. 
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3.2. Verfahren der Zustimmung des Parlaments  

Das Zustimmungsverfahren ist in Art. 105 GOEP geregelt. Im Zustimmungsverfahren gibt gemäß 
Art. 105 Abs. 1 Satz 1 GOEP der zuständige Parlamentsausschuss eine Empfehlung zur Genehmi-
gung oder Ablehnung des vorgeschlagenen Rechtsakts vor. Gemäß Art. 105 Abs. 3 Satz 1 GOEP 
behandelt der zuständige Ausschuss das Ersuchen um Zustimmung unverzüglich. Sollte der Aus-
schuss innerhalb einer Frist von sechs Monaten keine Empfehlung angenommen haben, kann 
entweder der Gegenstand von der Konferenz der Präsidenten auf die Tagesordnung gesetzt wer-
den oder in hinreichend begründeten Fällen die Frist verlängert werden. Sonstige Fristen enthält 
das Zustimmungsverfahren grundsätzlich nicht. 

Ein Zustimmungsverfahren, in dem Fristen eine Rolle spielen können, ist für die Europäische 
Staatsanwaltschaft in Art. 86 Abs. 1 AEUV geregelt. Auch hier kann eine Gruppe von mindestens 
neun Mitgliedsstaaten bei fehlender Einstimmigkeit im Rat beantragen, dass der Europäische Rat 
befasst wird, Art. 86 Abs. 1 UAbs. 2 Satz 1 AEUV. Auch in diesem Fall wird das Verfahren ausge-
setzt, Art. 86 Abs. 1 UAbs. 2 Satz 2 AEUV. Im Fall eines Einvernehmens bei Aussprache verweist 
der Europäische Rat den Entwurf binnen einer Frist von vier Monaten an den Rat zur Annahme 
zurück. Wird keine Einigung erzielt, können auch hier neun Mitgliedstaaten binnen einer Frist 
von vier Monaten eine Ermächtigung zur verstärkten Zusammenarbeit durch Mitteilung an Parla-
ment, Rat und Kommission erreichen, Art. 86 Abs. 1 UAbs. 3 Satz 1, 2 AEUV.  

3.3. Verfahren der Zustimmung des Rates 

Besondere Gesetzgebungsverfahren, in welchen das Parlament mit Zustimmung des Rates einen 
Rechtsakt erlassen kann, finden sich in Art. 223 Abs. 2, 226 Abs. 3 und in Art. 228 Abs. 4 AEUV. 
Hintergrund für die starke Position des Parlaments in diesen Verfahren ist, dass es in seinen eige-
nen Angelegenheiten einen größeren Spielraum erhalten soll.47 Die Regelungen betreffen daher 
alle unmittelbar die Arbeit des Parlaments. Für die Zustimmung des Rates in einem besonderen 
Gesetzgebungsverfahren gelten keine Fristen. Auch die einzelnen Vorschriften sehen insoweit 
keine einzuhaltenden Fristen vor.48 

                                     

47 Saurer, in: Pechstein/Nowak/Häde, Frankfurter Kommentar EUV/GRC/AEUV, 2. Aufl. 2023, Art. 289 AEUV, 
Rn. 30. 

48  Mit Blick auf den Grundsatz der loyalen Zusammenarbeit in Art. 13 Abs. 2 Satz 2 Vertrag über die Europäische 
Union (EUV) dürfte insoweit eine Verpflichtung des Rates bestehen, die Erteilung bzw. die Verweigerung der 
Zustimmung nicht unverhältnismäßig zu verzögern, vgl. zu den Loyalitätspflichten der Unionsorgane Calliess, 
in: Calliess/Ruffert, EUV/AEUV, 6. Aufl. 2022, Art. 13 EUV, Rn. 28.. 
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3.4. Haushaltsverfahren gemäß Art. 314 AEUV  

Eine große Rolle spielen Fristen im Haushaltsverfahren gemäß Art. 314 AEUV. Dies dürfte daran 
liegen, dass es sich um das einzige besondere Gesetzgebungsverfahren handelt, in welchem Par-
lament und Rat gleichberechtigt sind.49 Insoweit nähert sich das Verfahren gemäß Art. 314 AEUV 
dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren an.50 

Gemäß Art. 314 Abs. 1 Satz 1 AEUV müssen sämtliche Organe bis auf die Zentralbank bis zum 
ersten Juli eines jeden Jahres Haushaltsvoranschläge für ihre Ausgaben im kommenden Jahr auf-
stellen. Aus diesen Voranschlägen fertigt die Kommission einen Entwurf mit dem Vorschlag des 
Haushaltsplans, welchen sie Parlament und Rat spätestens am 1. September vorlegen muss, Art. 
314 Abs. 2 Satz 1 AEUV. Bis 1. Oktober muss der Rat seinen Standpunkt bezüglich des Entwurfs 
festgelegt und dem Parlament zugeleitet haben, Art. 314 Abs. 3 Satz 1 AEUV. Das Parlament kann 
innerhalb einer Frist von zweiundvierzig Tagen ab Übermittlung den Standpunkt des Rates billi-
gen, sodass der Haushaltsplan erlassen wird, Art. 314 Abs. 4 a) AEUV. Fasst es innerhalb der 
Frist keinen Beschluss, so gilt der Haushaltsplan als erlassen, Art. 314 Abs. 4 b) AEUV. Auch 
kann es mit der Mehrheit seiner Mitglieder Abänderungen beschließen, Art. 314 Abs. 4 c) AEUV. 
In letzterem Fall wird die abgeänderte Fassung der Kommission zugeleitet und vom Parlaments-
präsidenten im Einvernehmen mit dem Ratspräsidenten ein Vermittlungsausschuss einberufen, 
Art. 314 Abs. 4 c). Der Ausschuss tritt nicht zusammen, falls der Rat innerhalb von zehn Tagen 
ab Übermittlung alle Abänderungen des Parlaments billigt, Art. 314 Abs. 4 c). Tritt der Vermitt-
lungsausschuss zusammen, ist das Ziel, sich innerhalb von einundzwanzig Tagen über einen ge-
meinsamen Entwurf zu einigen, Art. 314 Abs. 5 Satz 1 AEUV. Verfehlt der Ausschuss dieses Ziel, 
muss die Kommission einen neuen Entwurf für einen Haushaltsplan vorlegen, Art. 314 Abs. 8 
AEUV. Gelingt eine Einigung, so stehen Parlament und Rat vierzehn Tage zur Verfügung, um den 
Entwurf zu billigen, Art. 314 Abs. 6 AEUV.  

 

Fachbereich Europa 

                                     

49 Waldhoff, in: Calliess/Ruffert, EUV/AEUV, 6. Aufl. 2022, Art. 314 AEUV, Rn. 14. 

50 Schoo, Das neue institutionelle Gefüge der EU, EuR 2009, Beiheft 1, 51 (60). 
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